


anfalls-suBKlassifiKation

7

Im linken Erfassungsbereich erfolgt nach Eingabe der Symptome bzw. der 
Befunde ebenfalls synchron die Subklassifikation des Anfalls hinsichtlich 
Abklärung eines generalisierten tonisch-klonischen Anfalls vs. Absence vs. 
temporalem respektive extratemporalem Anfall.  

Die Reihenfolge der Symptome bzw. Befunde spiegelt grob den Anfallsver-
lauf wieder.

Der Validitätsbalken vermittelt auch hier eine erste Übersicht über den Um-
fang und die Vollständigkeit der Dateneingabe und liefert ein vorläufiges 
Ergebnis (rot – gelb – grün).

Nach Analyse des Balkendiagramms wählen Sie bitte ebenfalls abschließend 
die eigene Diagnose aus.



Der letzte Schritt der Anfallsabklärung ist der Wichtigste, weil hier das the-
rapierelevante Syndrom ermittelt wird. 

Hierzu wählen Sie bitte die zutreffenden Symptome und die zutreffenden 
pathologischen EEG- bzw. MRT-Befunde aus. 

Auch hier vermittelt der Validitätsbalken die erste Übersicht über den Um-
fang und die Vollständigkeit der Dateneingabe und liefert ein vorläufiges 
Ergebnis (rot – gelb – grün).

Nach Analyse des Balkendiagrammes wählen Sie bitte nun die abschließen-
de eigene therapierelevante Diagnose aus, welche nun die medikamentöse 
Therapie leitliniengerecht bestimmt.

anfalls-synDrome
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Im Unterarbeitsbereich „EEG“ in der apparativen Diagnostik werden die 
bereits dokumentierten pathologischen EEGs im Anzeigemodus angezeigt. 
Sie haben darüber hinaus noch die Möglichkeit, einen weiteren nach der 
Leitlinie empfohlenen pathologischen EEG-Befund einzugeben. 

(Online-Links zur Leitlinie sind im Dokument „Weblinks“ in der Infothek hinterlegt.) 

Neben den EEGs gibt es einen eigenen Bereich für MRT. Zur Unterstützung 
Ihrer Planung zwecks Veranlassung eines MRTs ist eine Checkliste als Em-
pfehlung für die Angaben beim Radiologen hinterlegt. Einen Muster-Über-
weisungsbrief finden Sie in der Infothek unter Rubrik „Für die Praxis“.

apparatiVe DiagnostiK
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Bereits dokumentierte pathologische Befunde sind ebenfalls wie beim EEG 
im Anzeigemodus sichtbar. 

Hinweis: Änderungen müssen im Arbeitsbereich Anfalls-Syndrome 
vorgenommen werden.

Liegen bei dem Patienten bereits pathologische Befunde vor, können die-
se schnell und leicht dokumentiert werden. Bei allen relevanten Fällen, bei 
denen eine „Frühe Einweisung zur prächirurgischen Epilepsie-Diagnostik“  
sinnvoll erscheint, wird  eine Empfehlung im Resümee-Bereich angezeigt.

Im unteren Bereich erscheinen noch Empfehlungsitems hinsichtlich der 
MRT-Veranlassung bzw. der MRT-Bewertung, die wiederum ggf. Empfeh-
lungen in der Basis- bzw. in der Verlaufsdokumentation nach sich ziehen 
können.

Diagnose

Der EPI-Scout® ermittelt automatisch auf der Basis der erhobenen Daten 
den passenden ICD10 Code des festgelegten Syndroms. Dies erscheint zum 
einen im Resümeebereich wie auch im Diagnose-Arbeitsbereich unter der 
Rubrik Empfehlungen.

Wenn Sie diese Diagnose so übernehmen möchten, brauchen Sie nur noch 
„Stellen“ anzuwählen, um die Diagnosesicherheit auszuwählen. Nach dem 
sich ein Dialogfenster geöffnet hat, legen Sie die Diagnosesicherheit fest 
und schließen diesen Vorgang mit „OK“ ab. 

Hinweis: Seit Einrichtung des Gesundheitsfonds sind nur 
„gesicherte“ Diagnosen für den Morbi-RSA relevant.
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Unterhalb der empfohlenen Diagnosen erscheint eine weiterführende, in-
dikationsspezifische Diagnoseliste (auszugsweise), welche einer abweichen-
den, individualisierten Auswahl dient. Weitere Diagnosen können durch 
Eingabe der ICD-10-Ziffer aus einem vollständigen Diagnosekatalog durch 
Klick auf „Diagnose stellen“ ermittelt werden.

Der EPI-Scout® unterstützt Sie dabei, alle relevanten Daten des Patienten zu 
erheben, um eine gesicherte Diagnose stellen zu können.
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Dieser Arbeitsbereich dient zur patientenindividuellen leitlinienbasierten 
Ermittlung und Festlegung des geeigneten Wirkstoffs für das zu behandeln-
de Syndrom.

Durch Auswahl des Syndroms startet im Hintergrund der implementierte 
„Therapiemanager“.

Es ist ein Extrabereich zur Eingabe von Zusatzkriterien eingebaut worden, 
damit Sie im konkreten Patientenfall, weiteren Anforderungen aus medizi-
nischer Sicht und/oder aus Patientenbedürftigkeit gerecht werden können. 
Ein spezifisches Regelwerk ermittelt aus den Leitlinienangaben und den ein-
gegebenen Zusatzkriterien die geeignete Wirkstoffliste.

therapieentscheiDung
meDiKamentenVorschlag – erstanfall

12



Aus dieser Wirkstoffliste bestimmen Sie durch einfaches Anklicken den ein-
zusetzenden Wirkstoff. Dieser erscheint nochmals zur Übersicht im glei-
chen Arbeitsbereich in der Reportansicht und im Arbeitsbereich unabhän-
gigen Resümeebereich an erster Stelle.

Die eingegebenen Zusatzkriterien werden als Therapiebegründung zu-
sammengefasst.

Im rechten Bereich dieses Arbeitsbereiches finden Sie wiederum eine Re-
portansicht über alle wichtigen therapierelevanten Arztentscheidungen 
und Befunde.
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Zur besseren Übersicht finden Sie im Reportteil Ihre Therapieentscheidung 
der Ersttherapie mit Ihrer Medikamentenauswahl und der dazugehörigen 
Therapiebegründung.

Sie können bei gutem Therapieerfolg diesen Wirkstoff erneut auswählen 
oder aber aufgrund geänderter Patientenbedürftigkeit die passende Wirk-
stoffliste neu generieren lassen, um dann ggf. einen anderen Wirkstoff aus-
zuwählen.

therapieentscheiDung
meDiKamentenVorschlag – folgetherapie

Dieser Arbeitsbereich ist analog der Ersttherapie (siehe vorherige Seite) 
aufgebaut und beinhaltet im Wesentlichen die gleiche Funktionalität.
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Speziell für die Folgetherapie sind zwei weitere Unterbereiche wie Beim 
Versagen des 2. Medikamentes und Therapieziel ergänzt worden.

Beim Versagen des 2. Medikamentes erhält man die entsprechende Em-
pfehlung aus der Leitlinie.

Unter Therapieziele können Sie die patientenspezifisch vereinbarten Ziele 
und die Therapieform (z.B. Kombinationstherapie) festhalten und dokumen-
tieren.

Bei schlechtem Therapieerfolg erhalten Sie ebenfalls leitlinienbasierte Hil-
festellungen als Empfehlung.
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Nun wählen Sie den von Ihnen bereits festgelegten Wirkstoff aus, der im 
oberen Resümeebereich angezeigt wird.

Um ein Medikament zu verordnen, können Sie im rechten Teil des Haupt-
fensters auf „Verordnen“ klicken.

Im Verordnungs-Dialog können die Einnahme, der Therapiebeginn und 
das Therapieende sowie die Dosis in mg/Tag festgelegt werden. 

meDiKamentenliste

In diesem Arbeitsbereich sind die zur Behandlung der Syndrome (z. B. idio-
pathisch generalisierte Epilepsien/Syndrome, nicht-idiopathisch generali-
sierte Epilepsien/Syndrome und Lennox-Gastaut-Syndrom) zugelassenen 
Wirkstoffe für die Monotherapie abgebildet.
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In der medikamentösen Therapie der Syndrome gibt es eine Reihe von An-
tiepileptika, bei denen der Patient zur besseren Verträglichkeit einschlei-
chend auf eine Zieldosis hin eingestellt werden muss. In solchen Fällen 
können Sie sukzessive den Beginn und das Ende der Dosisstufen festlegen 
und dokumentieren. Diese Informationen können Sie in ausgedruckter Form 
im nächsten Arbeitsbereich „Verordnete Medikamente“ oder im „Patien-
tenstatus“ ausdrucken und dem Patienten mitgeben.
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Dieser Ergebnisbereich zeigt einerseits eine Zusammenfassung der Verord-
nungsdaten. Zum anderen können Sie gezielt, besonders in der Verlaufsdo-
kumentation, durch Aufruf der Unterbereiche des Dialoges wie Dosierung 
anpassen, Wirkung/Nebenwirkung, Absetzen, etc. die Verordnungsda-
ten ändern. 

Unter Wirkung/Nebenwirkung werden Verträglichkeit, Wirksamkeit und 
Nebenwirkungen dokumentiert. Unter Absetzen, etc. können Sie auswäh-
len, ob die Therapie fortgesetzt, abgebrochen oder wegen Erreichen der Re-
mission beendet werden soll.

VerorDnete meDiKamente
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Wenn Sie die Therapie abbrechen möchten, können Sie den Grund hierfür 
aus einem Drop-Down-Menü auswählen. Zur Verfügung stehen hier: Un-
wirksamkeit, Besserung, Non-Compliance oder Nebenwirkungen. Zusätz-
lich ist es möglich, die Gründe durch zusätzliche Angaben in einem Freitext-
feld zu ergänzen.

Möchten Sie ein Medikament in der bestehenden Therapie wechseln, so 
wählen Sie zunächst das neue Medikament über die Wirkstoffliste des Ar-
beitsbereiches Medikamentenliste in der beschriebenen Weise aus und kli-
cken Sie auf „Therapie wechseln“.

Wählen Sie das Medikament der bestehenden Therapie aus, der Sie das 
neue Medikament zuweisen, und geben Sie den Absetzgrund an. Wählen 
Sie bspw. Nebenwirkung aus dem oben beschriebenen Drop-Down-Menü 
an und ergänzen ggf. in der zusätzlichen Begründung die Art der Nebenwir-
kungen wie z. B. Übelkeit, Erbrechen, etc. und bestätigen Sie dies mit „OK“.

Dieser Grund wird automatisch in die Therapiebegründung des neu ver-
ordneten Medikaments übernommen. 
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Die erste Rubrik beschäftigt sich mit den Hintergrundinformationen zum 
EPI-Scout® wie:

• die Basisinformation zur Bewertung der Symptome     
 in Form von Balkendiagrammen als Prognose

• die Information zur Berechnung der Validität

• die KO-Regeln im Rahmen der gesamten Anfallsabklärung. 

infotheK

In der Infothek finden Sie interessante Informationen für Ihre Praxis: Mus-
terüberweisung zum Radiologen zwecks MRT-Veranlassung, Antiepileptika-
Abkürzungen, Kombinationstabelle, Patientenbroschüren und diverse Fach-
informationen. 
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Ein weiteres Dokument (EPI-Scout®-Regelwerk aus den Leitlinien) gibt Auf-
schluss über das hinterlegte komplexe Regelwerk zur Erstellung der leitlini-
enbasierten Empfehlungen.

In den Weblinks finden Sie die relevanten Leitlinien-Webadressen sowie 
weitere interessante Links.

patientenstatus

Alle eingegebenen Daten werden im MQMSystem® automatisch gespei-
chert.
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Im Rahmen des Dokumentationsprozesses erstellt das MQMSystem® ei-
nen strukturierten und detaillierten Patientenstatus. Dieser kann unter dem 
Punkt Patientenstatus aufgerufen und ausgedruckt werden. Über einen Fil-
ter können Angaben zum Quartal oder Zeitpunkt gemacht werden, ab dem 
entsprechend Werte angezeigt werden sollen. Ferner können nur pathologi-
sche oder alle Werte in den Status übernommen werden. Zudem besteht die 
Möglichkeit, Diagnosen und Medikamente für die Anzeige zu selektieren.

Damit kann der Patientenstatus beliebig zusammengestellt und sowohl als 
Ergänzung der Patientenakte als auch als Basis einer Patienteninformation 
und/oder Erläuterung genutzt werden. Bei Bedarf dient er als Nachweis des 
aktuellen Krankheitsgeschehens.

Verlauf

In diesem Arbeitsbereich erfolgt eine Zeitraum-bezogene tabellarische 
Kurzzusammenfassung der wichtigsten erhobenen Daten, Ergebnisse und 
Ihrer Arztentscheidung.

Neben der Erstdokumentation sieht das MQMSystem® eine kontinuierli-
che Verlaufsdokumentation vor. Alle verlaufsrelevanten Daten sind im Pro-
grammexplorer unter dem Punkt Verlauf abrufbar.

Es gibt sowohl eine tabellarische als auch eine graphische Darstellung. Zur 
besseren Beurteilung des Behandlungsverlaufes werden die Dosierungen 
der verordneten Medikamente, sofern sie in der Verordnungsmaske einge-
tragen sind, angezeigt und können ausgedruckt werden.
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1.	 medomus räumt Ihnen für den Testzeitraum bzw. ein auf die Dauer des abgeschlosse-
	 nen Vertrages zeitlich befristetes, einfaches und nicht übertragbares Recht ein, die jeweils 
	 aktuellste Software an dem angegebenen Installationsort gemäß den Bestimmungen dieser
	 Bedingungen zu nutzen. Sie dürfen die Hardware wechseln, jedoch ist die Software auf
	 der bisher verwendeten Hardware unverzüglich zu löschen. Sie dürfen nur die im Rahmen
	 des Testzeitraums vorgesehene Software nutzen, selbst wenn Sie technisch auch auf ande-
	 re Softwareprodukte zugreifen können.
2.	 Die Nutzung der Software ist beschränkt auf die in der Testversion vorgesehene Anzahl von
	 Ausgabegeräten/Arbeitsplätzen/Clients. Wollen Sie die Software auf weiteren Arbeitsplätzen
	 nutzen, muss das Nutzungsrecht entsprechend erweitert werden. Für die Erweiterung der
	 Nutzungsrechte gilt die gesonderte Preisliste von medomus für Nutzungsrechtserweite-
	 rungen unter www.medomus.de. Jede Vereinbarung über eine Erweiterung des Nutzungs-
	 rechts wird in einem gesonderten Vertrag geschlossen, der diesen Vertrag für die von der
	 Änderung betroffenen Programme in diesem Punkt ersetzt.
3.	 Sie sind nur berechtigt, mit der Software eigene Daten selbst in der eigenen Praxis für
	 eigene Zwecke zu verarbeiten. Sie dürfen die für die Nutzung der Softwarefunktionen er-
	 forderlichen Vervielfältigungen vornehmen. Z. B. gehört die Ausgabe des Programmcodes
	 auf einen Drucker nicht zu einer solch erforderlichen Vervielfältigung.
4.	 Jede Nutzung über das vertraglich vereinbarte Maß hinaus ist eine vertragswidrige Handlung. 
	 Eine Übernutzung ist medomus unverzüglich mitzuteilen.
5.	 Sie sind berechtigt, eine Sicherheitskopie der Software zu erstellen und alltägliche Daten-
	 sicherungen vorzunehmen. 
6.	 Das Recht, die Software zu dekompilieren, zu ändern oder zu bearbeiten wird soweit ge-
	 setzlich möglich ausgeschlossen.
7.	 Sie dürfen die Software einschließlich des Benutzerhandbuchs und des sonstigen Begleit-
	 materials Dritten weder veräußern noch zeitlich begrenzt überlassen, insbesondere nicht
	 vermieten oder verleihen.
	 Zulässig ist jedoch die Überlassung an Dritte, denen kein selbständiges Gebrauchsrecht
	 eingeräumt wird und die sich hinsichtlich der Art und Weise der Benutzung Ihrem Willen
	 beugen müssen. Dies ist insbesondere bei Ihren Angestellten in der Regel der Fall. 
8.	 Copyright- und sonstige Schutzrechtsvermerke innerhalb der Software dürfen weder ent-
	 fernt noch verändert werden. Sie sind auf jeder Kopie der Software mit zu übertragen.
9.	 Sofern Sie Nutzungsrechte an Nachfolgeversionen der Software zu den jeweils gültigen
	 Vergütungssätzen von medomus erwerben wollen, schließen Sie einen gesonderten Ver-
	 rag, der den bisherigen Vertrag für die ausgewechselten Software-Versionen ersetzt. 
10.	 Sie erhalten an den Vertragsgegenständen, die Ihnen medomus im Rahmen der Gewähr-
	 leistung oder Weiterentwicklung überlässt (z. B. Updates, ergänzte Dokumentation) ein
	 Nutzungsrecht in dem Umfang, wie Ihnen von medomus durch diese Nutzungsbedingun-
	 gen für die Ursprungssoftware eingeräumt worden ist.
	 Liegen in diesem Zusammenhang jedoch gesonderte Nutzungsbedingungen bei, so sind
	 diese maßgebend.
11.	 Soweit Sie Vertragsgegenstände in Benutzung nehmen, die frühere Vertragsgegenstände 
	 ersetzen (z. B. ein Update für einen früheren Programmstand), so erlischt das Nutzungs-
	 recht von Ihnen an dem ersetzten Vertragsgegenstand. Der ersetzte Vertragsgegenstand
	 ist unverzüglich zu löschen oder zu vernichten oder an medomus zu senden. Dies gilt

Nutzungsrechte
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 nicht für Sicherungskopien, welche für den erforderlichen Sicherungszeitraum aufbe-
 wahrt werden dürfen.
 Die vereinbarten Geheimhaltungs- und Vertraulichkeitspflichten zum Schutz der Rechte
 der medomus an ihrer Software gelten auch für die Vertragsgegenstände, die medomus
 dem Ihnen im Rahmen der Vertragsdurchführung überlässt.

haftung

1. Für Schäden wegen Rechtsmängel, insbesondere wegen Verletzungen von Urheberrech-
 ten Dritter haftet medomus unbeschränkt während einer Verjährungsfrist von zwei Jahren,
 beginnend mit Aktivierung.
2. medomus haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen, wenn die Schadensursache auf
 Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit von medomus, einschließlich ihrer Vertreter oder Erfül-
 lungsgehilfen beruht. Das Gleiche gilt, wenn ein Körper- oder Gesundheitsschaden oder
 der Tod auf Umständen beruht, die medomus zu vertreten hat.
3. Unberührt bleibt die Haftung von medomus nach den Bestimmungen des Produkthaf-
 tungsgesetzes.
4. Soweit medomus eine wesentliche Pflicht schuldhaft verletzt, ist sie zum Ersatz des typi-
 scherweise eintretenden, vorhersehbaren Schadens verpflichtet.
5. Bei der fahrlässigen Verletzung von sonstigen nicht wesentlichen Vertragspflichten ist die
 Haftung von medomus ausgeschlossen.
6. Die verschuldensunabhängige Haftung für bei Vertragsabschluss bereits vorhandene Män-
 gel wird ausgeschlossen.

Die vollständigen Lizenzbedingungen und die aktuellen Preise finden Sie regelmäßig auf der Home-
page der medomus unter www.medomus.de/software.

hinweise

Das Programm stellt ausschließlich Informationen zur Entscheidungsunterstützung zur Verfügung.  
Der Arzt stellt eigenverantwortlich und in Selbstverantwortung die Diagnose für den Patienten.

Es bietet vielmehr die Unterstützung bei der Dokumentation und Qualitätssicherung. Die geeigne-
te Therapieform und Auswahl von Medikamenten hat der Arzt nach den geltenden Gesetzen und 
Richtlinien auszuwählen.

Soweit die Software z. B. die Dokumentation der Anamnese erläutert und Vorgehensweisen vor-
schlägt, geben diese lediglich den Stand der Wissenschaft zum Herausgabedatum der Software 
wieder.

DESITIN ARZNEIMITTEL GMBH, Prof. Elger und seine Mitarbeiter wie auch medomus Techno-
logien & Services GmbH erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit der Inhalte und können keine 
Verantwortung für Schäden irgendwelcher Art übernehmen, die durch Nutzung des Programms 
oder durch die Nutzung von Informationen aus dieser Bedienungsanleitung entstehen können.
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Service und Support

Für Fragen, Fehlermeldungen oder Störungen zu den medomus Software-
produkten bieten wir einen Service im Rahmen der üblichen Geschäftszei-
ten von Montag 09:00 Uhr bis Freitag 17:00 Uhr an.

Auch außerhalb der Geschäftszeiten besteht die Möglichkeit der Nutzung 
der Service-Hotline oder der Kontaktaufnahme per E-Mail.

Hierzu rufen Sie uns einfach unter +49 231 28666-14 an oder 
senden uns eine E-Mail an software@medomus.de.

impressum

Der EPI-Scout® wurde für die klinisch wissenschaftlichen Inhalte in Koope-
ration mit der Klinik für Epileptologie der Universität Bonn (evaluiert durch 
Herrn Dr. M. Malter) und einer Arbeitsgruppe ambulant tätiger Nervenärz-
te des BVDN für die praxistaugliche Umsetzung entwickelt. Er basiert auf 
einer Initiative von Prof. Dr. C. E. Elger und der Firma Desitin Arzneimittel 
GmbH, Hamburg. Die technische Umsetzung erfolgte durch die medomus 
Technologien & Services GmbH. 

Die Einbringung medizinischer Expertise und fachspezifischer Inhalte durch 
die Universität Bonn unterliegt dem Urheberrecht. 

Systemvoraussetzungen

•	 1,5 GHz-Prozessor oder schneller
•	 512 MB Arbeitsspeicher oder mehr
	 freier Festplattenplatz*:	 Server: 1 GB oder mehr
		  Client: 50 MB oder mehr
		  Demo: 1 GB oder mehr
•	 Auflösung: 	 Server: 800 x 600 oder höher mit 256 Farben
		  Client: 1024 x 768 oder höher mit 16-bit Farbtiefe
		  Demo: 1024 x 768 oder höher mit 16-bit Farbtiefe
•	 CD-ROM- oder DVD-ROM-Laufwerk
•	 Client: Client Windows® XP Professional (32-bit), Windows® Vista (32-bit), Windows® 7
	             (32-bit), Windows Server® 2008 
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* freier Festplattenplatz für die Anwendung. Wenn noch Windows-Updates und Service
 Packs installiert werden, kann der tatsächlich benötigte Festplattenplatz erheblich davon 
 abweichen.
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fÜr fragen, support unD anregungen 
wenDen sie sich Bitte an:

medomus Technologien & Services GmbH  
Oskar Jäger Str. 125
50 825 Köln

hotline: 0231-28666-14

email:  info@meDomus.De 

internet: www.meDomus.De

DESITIN ARZNEIMITTEL GMBH

Weg beim Jäger 214 | 22335 Hamburg | Tel. 040 59101 - 0 | Fax 040 59101 - 400
E-Mail: epi.info@desitin.de | www.desitin.de 28
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